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SONDERBEDINGUNGEN INTERBANKEN  

ÜBER DIE KONTENKONZENTRATION UNTER NUTZUNG VON GENO CON  

– SALDENBASIERTE KONZENTRATION – 

§ 1 Gegenstand  

(1) Gegenstand der Sonderbedingungen ist die automati-

sche Kontenkonzentration von Salden von Ursprungskonten 

auf ein beim Zielinstitut geführtes Konto (Zielkonto) unter 

Nutzung des Verfahrens GENO con.  

(2) Die Kontenkonzentration bewirkt, dass der auf einem 

bei einem Kreditinstitut (Ursprungsinstitut) der Genossen-

schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 

geführten Ursprungskonto anfallende Saldo1
 durch Überwei-

sung vom Zielkonto ausgeglichen bzw. mittels Überweisung 

auf das Zielkonto übertragen wird. Das Zielkonto wird eben-

falls bei einem Kreditinstitut (Zielinstitut) der Genossen-

schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 

geführt.  

(3) Die Kontoinhaber des Zielkontos und der Ursprungs-

konten müssen nicht identisch sein. Insbesondere bei Kon-

zernstrukturen auf der Kundenseite werden die Kontoinhaber 

unterschiedliche Rechtssubjekte sein.  

(4) In das Kontenkonzentrationsverfahren können nur in 

Euro geführte Konten einbezogen werden.  

§ 2 Grundlagen der Zusammenarbeit  

(1) Das Ursprungsinstitut sowie das Zielinstitut (im Folgen-

den „Institute“) werden loyal und vertrauensvoll zusammen-

arbeiten. In allen Streit- oder Zweifelsfragen im Zusammen-

hang mit dem Kontenkonzentrationsverfahren werden die  

Institute vorrangig die Interessen und Belange der beteiligten 

Kunden berücksichtigen.  

(2) Die Institute werden alles vermeiden, was den Kunden 

oder dem anderen Institut Schaden zufügt oder zufügen 

kann. Erlangt ein Institut Kenntnis von Umständen, die die 

ordnungsgemäße Durchführung des Kontenkonzentrations-

verfahrens gefährden oder gefährden können, so hat es das 

andere Institut davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen,  

soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften dem entge-

genstehen.  

(3) Lässt sich ein Schaden für ein Institut auch unter  

Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden nur 

dadurch vermeiden, dass das Verfahren ausgesetzt wird, so 

hat das Institut, das zuerst Kenntnis von der Gefährdung  

erlangt hat, alle zur Aussetzung des Kontenkonzentrations-

verfahrens erforderlichen Schritte zu unternehmen. Von der 

Aussetzung sind der Kunde und das andere Institut unver-

züglich in Kenntnis zu setzen.  

§ 3 Rechte und Pflichten des Zielinstituts  

(1) Die Entscheidung über die Teilnahme am Kontenkon-

zentrationsverfahren bleibt jedem Zielinstitut selbst überlas-

sen. Auch bei Teilnahme eines Instituts am Verfahren GENO 

con bleibt die letztendliche Entscheidung über die Einbezie-

hung von Ursprungs- und Zielkonten in das Kontenkonzent-

rationsverfahren dem Zielinstitut vorbehalten.  

Die Einbeziehung von Konten und die Änderung von Stamm-

daten erfolgt schriftlich oder elektronisch mit qualifizierter 

elektronischer Signatur (QES) unter Verwendung des GENO 

con Vertrags, der von allen Beteiligten zu unterzeichnen ist.  

Die Änderung der IBAN von Ursprungs- oder Zielkonto  

infolge der Fusion einer der beteiligten Institute kann abwei-

chend davon einseitig durch eine rechtsverbindlich unter-

zeichnete Mitteilung des aufnehmenden Institutes mit Wir-

kung zum Zeitpunkt der technischen Fusion an das andere 

Institut erklärt werden. Das andere Institut (Ursprungs- oder 

Zielinstitut) informiert seinen Kunden hierüber, sofern  

 
1 Bei der Vereinbarung eines Zielsaldos größer null (Sockel-

betrag) im GENO con Vertrag ergibt sich der jeweilige Saldo 

des Ursprungskontos unter Berücksichtigung des vereinbar-

ten Zielsaldos.  
2  Bei Buchung auf dem Ursprungskonto erscheint das Ver-

rechnungskonto (daher) als Auftraggeberkonto. Das Zielkonto 

Ursprungs- und Zielkunde nicht identisch sind. Diese Ände-

rung des GENO con Vertrags bedarf nicht der Zustimmung 

der anderen Vertragspartner. 

Das Ausscheiden von Konten erfolgt schriftlich durch Kündi-

gung gemäß § 11.  

(2) Das Zielinstitut schreibt die von den Ursprungsinstitu-

ten durch Überweisung übertragenen Habensalden auf dem 

Zielkonto gut. Im Hinblick auf die Valuta gilt die Regelung in 

§ 6.  

(3) Das Zielinstitut gleicht die vom Ursprungsinstitut per 

Überweisungsanfrage (Request) angeforderten Sollsalden 

durch Überweisung auf einem Verrechnungskonto des  

Ursprungsinstituts zu Gunsten des Ursprungskontos aus,  

sofern eine ausreichende Deckung oder Kreditlinien auf dem 

Zielkonto gegeben sind.  

(4) Der Rückruf einer durch das Zielinstitut veranlassten 

Überweisung auf Wunsch des Zielkunden ist nicht möglich.  

(5) Die Ablehnung von Überweisungsanfragen ergibt sich 

aus § 5.  

§ 4 Rechte und Pflichten des Ursprungsinstituts  

(1) Die Entscheidung über die Teilnahme und Einbezie-

hung einzelner Ursprungskonten in das Kontenkonzentrati-

onsverfahren bleibt jedem Ursprungsinstitut selbst überlas-

sen.  

(2) Das Ursprungsinstitut ist verpflichtet, sämtliche im 

GENO con Vertrag angegebenen Stammdaten ordnungsge-

mäß in seinem System zu erfassen.  

(3) Das Ursprungsinstitut überweist die auf den bei ihm  

geführten Ursprungskonten anfallenden Habensalden auf 

das bei dem Zielinstitut geführte Zielkonto.  

(4) Der Rückruf einer durch das Ursprungsinstitut veran-

lassten Überweisung auf Wunsch des Ursprungskunden ist 

nicht möglich.  

(5) Das Ursprungsinstitut fordert per Überweisungsan-

frage (Request) vom Zielinstitut die auf dem Ursprungskonto 

ausgewiesenen Sollsalden zum Ausgleich an. Bei positiver 

Beantwortung des Requests schreibt das Ursprungsinstitut 

dem Ursprungskunden den angeforderten Überweisungsbe-

trag auf seinem Ursprungskonto zu Lasten eines Verrech-

nungskontos des Ursprungsinstituts gut. Zum Ausgleich 

überweist das Zielinstitut den angeforderten Betrag auf das 

Verrechnungskonto des Ursprungsinstituts2.  

(6) Im Hinblick auf die Valuta gilt die Regelung in § 6.  

(7) Das Ursprungsinstitut verpflichtet sich, Konten, die in 

das Kontenkonzentrationsverfahren einbezogen sind, grund-

sätzlich nicht mit eigenen Forderungen zu belasten. Davon 

ausgenommen sind bankübliche Entgeltforderungen für die 

Kontoführung. Das Ursprungsinstitut stellt dem Zielkunden 

zur Kontrolle auf dessen ausdrücklichen Wunsch regelmäßig 

Kopien der entsprechenden Entgeltabrechnungen – ggf.  

zusammen mit den Kontoauszügen – zur Verfügung. 

(8) Das Ursprungsinstitut darf aber Forderungen aus Dar-

lehensvereinbarungen mit dem Ursprungskunden, die zum 

Zeitpunkt des Beginns der Teilnahme am Verfahren GENO 

con bereits bestehen, dem o. g. Ursprungskonto belasten, 

wenn eine schriftliche Zustimmung des Zielkunden und des 

Zielinstituts vorliegt und wenn das Ursprungsinstitut die  

jeweilige Höhe der bestehenden Forderung dem Zielkunden 

und dem Zielinstitut regelmäßig in schriftlicher Form mitteilt.  

(9) Während der Teilnahme am Verfahren GENO con neu 

entstehende Forderungen aus Darlehensverträgen mit dem 

Ursprungskunden darf das Ursprungsinstitut dem o. g.  

Ursprungskonto belasten, wenn eine schriftliche Zustimmung 

des Zielkunden und des Zielinstituts vorliegt und das  

wird (aber) im Verwendungszweck als abweichender Auftrag-

geber (ABWA) angezeigt. Bei Buchung auf dem Zielkonto  

erscheint das Verrechnungskonto (daher) als Empfänger-

konto. Das Ursprungskonto wird (aber) im Verwendungs-

zweck unter abweichender Empfänger (ABWE) angezeigt. 
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Ursprungsinstitut dem Zielkunden und dem Zielinstitut vor 

Abschluss der Darlehensvereinbarung und danach in regel-

mäßigen Abständen schriftlich die jeweilige Höhe der neu 

entstandenen Forderungen mitteilt.  

§ 5 Ablehnung von Überweisungsanfragen (Requests)/ 

Aussetzung des Verfahrens 

(1) Zielkunde ist verpflichtet, für ausreichend Deckung auf 

dem Zielkonto zu sorgen. Verfügt das Zielkonto nicht über 

ausreichende Deckung oder Kreditlinien, so ist das Zielinsti-

tut berechtigt, Überweisungsanfragen abzulehnen sowie ggf. 

das Kontenkonzentrationsverfahren insgesamt oder bzgl. 

einzelner Ursprungsinstitute auszusetzen.  

(2) Von der Aussetzung sind das andere Institut und der 

Kunde unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Aussetzung 

des Verfahrens wird in den Systemen entsprechend berück-

sichtigt.  

(3) Im Fall einer Ablehnung der angeforderten Ausgleichs-

buchung werden die Institute sich unverzüglich miteinander 

in Verbindung setzen, den Handlungsbedarf ableiten und 

weitere Maßnahmen abstimmen.  

(4) Soweit Dritte Rechte an dem Kontoguthaben des Ziel-

kontos geltend machen oder aufgrund von unvorhersehba-

ren Umständen der Ablauf des Kontenkonzentrationsverfah-

rens gestört wird, gelten die Regelungen in Absatz 1 und 2 

entsprechend.  

§ 6 Valuta (Wertstellung)  

Die Institute buchen die zu übertragenden/ auszugleichen-

den Salden mit der Valuta des Tages, an dem der Saldo be-

rechnet wird. Die Auslösung der Saldenüberträge ist abhän-

gig von den im GENO con Vertrag angegebenen Vorgaben.  

§ 7 Haftung  

(1) Die Institute haften einander bei der Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und Per-

sonen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag hinzuziehen.  

(2) Haben beide Institute in einem Schadensfall zur Ent-

stehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich der jewei-

lige Umfang des von den Instituten zu tragenden Schadens 

nach den Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 Bürgerli-

ches Gesetzbuch).  

(3) Das Ursprungsinstitut haftet gegenüber dem Zielinstitut 

für Schäden, die sich aus einer fehlerhaften Erfassung der im 

GENO con Vertrag enthaltenen Stammdaten im System des 

Ursprungsinstituts ergeben.  

§ 8 Sicherheitenvereinbarung  

(1) Die Institute werden vorbehaltlich der Regelungen in 

den Absätzen 2 bis 4 keine Pfandrechte oder Zurückbehal-

tungsrechte an Kontoguthaben der in das Kontenkonzentra-

tionsverfahren einbezogenen Konten geltend machen. Sie 

werden gegen Forderungen der Kontoinhaber auf einen Gut-

habensaldo aus einem derartigen Konto auch nicht die Auf-

rechnung erklären.  

(2) Will eines der Institute von den o. g. Rechten Gebrauch 

machen, so hat es unverzüglich das andere Institut und den 

Kontoinhaber darüber in Kenntnis zu setzen.  

(3) Das Institut unternimmt unverzüglich alle erforderlichen 

Schritte, um das Kontenkonzentrationsverfahren insgesamt 

(Zielinstitut) oder bezüglich des einzelnen Ursprungskontos 

(Ursprungsinstitut) auszusetzen. Handelt es sich um ein  

Ursprungskonto, so wird das Ursprungsinstitut nach Geltend-

machung o. g. Rechte insbesondere keine Überweisungen 

mehr vom Zielkonto anfordern.  

(4) Die unter Absatz 2 und 3 genannten Pflichten bestehen 

auch, soweit Dritte Rechte an einem Kontoguthaben geltend 

machen.  

§ 9 Vertragsmuster  

Die Institute werden Verträge zur Kontenkonzentration mit  

ihren Kunden ausschließlich unter Verwendung des in der 

Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffei-

senbanken abgestimmten Vertragsmusters (GENO con Ver-

trag) abschließen, da anderenfalls ein einheitliches Konten-

konzentrationsverfahren in der Genossenschaftlichen  

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken nicht zu  

gewährleisten ist. Es gelten die jeweils gültigen Sonderbedin-

gungen für die Kontenkonzentration unter Nutzung von 

GENO con.  

§ 10 Datenaustausch/Datenanalyse  

(1) Im Rahmen der Vereinbarung der Sonderbedingungen 

Kunde – Bank über die Kontenkonzentration unter Nutzung 

von GENO con werden die Institute durch den Ursprungskun-

den/Zielkunden vom Bankgeheimnis entbunden. Sie werden 

daher Informationen über ihren Ursprungskunden/Zielkunden 

(insbesondere seine Stammdaten) ggf. durch die Rechen-

zentrale (Atruvia AG) an die am Kontenkonzentrationsverfah-

ren Beteiligten weitergeben, soweit dies im Zusammenhang 

mit den Regelungen dieser Sonderbedingungen oder der 

ordnungsgemäßen Durchführung, Änderung oder Beendi-

gung des Kontenkonzentrationsverfahrens erforderlich ist.  

(2) Die Institute werden die im Rahmen der Kontenkon-

zentration unter Nutzung von GENO con erhobenen Daten 

ggf. durch die Rechenzentrale (Atruvia AG) anonymisieren 

und im Interesse der Institute und der anderen Mitgliedsban-

ken in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 

Raiffeisenbanken an die Zentralbank weiterleiten. Die Zent-

ralbank ist berechtigt, aus der Gesamtschau aller bei den teil-

nehmenden Banken erhobenen Daten Analysen zu erstellen, 

diese statistischen Auswertungen im VR-BankenPortal zu 

veröffentlichen und ggf. Handlungsempfehlungen auszuspre-

chen. Eine Nutzung der Daten für andere Zwecke, insbeson-

dere für eigene Zwecke der Zentralbank, ist ausgeschlossen.  

§ 11 Verfahrensbeginn und Verfahrensbeendigung  

(1) Das Kontenkonzentrationsverfahren beginnt zu dem 

mit dem Zielkunden und dem Ursprungskunden vereinbarten 

Termin bzw. innerhalb einer angemessenen Frist nach Vorlie-

gen des durch alle Beteiligten rechtsverbindlich unterzeich-

neten GENO con Vertrags beim Ursprungsinstitut und läuft, 

soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, auf unbe-

stimmte Zeit.  

(2) Das Kontenkonzentrationsverfahren kann insgesamt 

oder nur bezüglich eines Kontoinhabers oder Kontos unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum  

Monatsende gekündigt werden. Im Falle der Kündigung hat 

das Ursprungsinstitut die Ursprungskonten nach Wirksam-

werden der Kündigung unverzüglich vom Kontenkonzentrati-

onsverfahren im System auszuschließen.  

(3) Eine fristlose Kündigung insgesamt oder nur bezüglich 

eines Kontoinhabers oder Kontos ist zulässig, wenn ein wich-

tiger Grund vorliegt, der einem beteiligten Institut auch unter 

Berücksichtigung der Belange der Kunden die Fortsetzung 

des Vertrags bzw. die Teilnahme eines Kontoinhabers oder 

Kontos am Kontenkonzentrationsverfahren unzumutbar wer-

den lässt.  

(4) Eine Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Schriftform 

bedeutet ein handschriftlich unterzeichnetes Papierdokument 

im Original.  

(5) Das Verfahren endet mit der Beendigung der  

Geschäftsverbindung zwischen dem Ursprungskunden und 

dem Ursprungsinstitut, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Hierüber werden sich die Institute gegenseitig informieren.  

(6) Das Verfahren endet ebenfalls, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, mit der Beendigung der Geschäftsverbin-

dung zwischen dem Zielkunden und dem Zielinstitut. Hier-

über werden sich die Institute gegenseitig informieren.  

 
 


